
 

 

Entscheidungsvorlage      

 

Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Nürnberg über den 

Großmarkt  

 

Allgemein 

Die Satzung über den Großmarkt wird überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Es 

werden Verkaufszeiten und die Regelungen zum Befahren des Großmarkt-Geländes 

konkretisiert, aktuelle Vorgaben der Straßenverkehrsordnung umgesetzt und eine Ergänzung 

zur Verbesserung der Sauberkeit am Großmarkt aufgenommen. 

 

Verkaufszeiten 

Für die Verkaufszeiten werden die bisherigen Regelung zu den Öffnungszeiten um das 

Feiertagsgesetz erweitert. Diese Ergänzung wird Bestandteil des § 8 Abs. 1 Satz 2.  

 

Fahrzeugausweise  

§ 10 Abs. 3 Satz 2 wird eine Umformulierung vorgenommen, sodass aus der Soll-Vorschrift 

zur Anbringung der Fahrzeugausweise zum Befahren des Großmarkts eine Muss-Vorschrift 

wird.  

 

Straßenverkehrsordnung 

§ 13 Abs. 1 Satz 1 wird so formuliert, dass die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung auf 

dem Großmarktgelände künftig in der jeweils gültigen Fassung gelten. Dies war bislang noch 

nicht enthalten. In § 13 Abs. 4 wird das Abstellen von Fahrzeugen auf den dafür entsprechend 

gekennzeichneten Stellflächen geregelt. Diese Regelung ist noch nicht Bestandteil der 

Satzung und aufgrund von vermehrt unerlaubten Abstellens von Fahrzeugen auf den 

Verkaufsflächen erforderlich. 

 

Sauberkeit am Großmarkt 

Um Lagerung und Abstellen von Gegenständen, die nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf 

von Lebensmitteln stehen, unterbinden zu können, wird § 13 Abs. 8 Satz 1 entsprechend 

angepasst. Notwendig ist diese Änderung zur Erhöhung der Sauberkeit auf dem Großmarkt. 

 

Ordnungswidrigkeiten 

Um Verstöße gegen die oben aufgezeigten Änderungen ahnden zu können, werden die 

entsprechenden Passagen in § 26 (Ordnungswidrigkeiten) aktualisiert. s 

 

Die Änderungen sollen zum 01.01.2022 in Kraft treten. 


